
K r e i s v e r w a l t u n g   A l t e n k i r c h e n  
V e t e r i n ä r a m t  

 
 

Schweinepest bei Wildschweinen ! 
Kreis Altenkirchen ist gefährdeter Bezirk ! 

 
 
Wie kann der Landwirt sich schützen? 
 

Schweine haltende Landwirte können von sich aus Maß nahmen ergreifen, um ihre 

Schweinebestände vor der Schweinepest zu schützen. Dazu gehören: 

 

 

Kein Zutritt zu den Schweineställen ohne Schutzklei dung! 

 

Zugang für betriebsfremde Personen auf einen bestim mten 

Personenkreis beschränken! Zutritt nur mit betriebs eigener 

Schutzkleidung ! 

 

 

Strikte Einhaltung der Bestimmungen der 

Schweinehaltungshygieneverordnung (z. Bsp. Auslegen  von 

Desinfektionsmatten etc.) ! 

 

 

Lagerung von Futtermitteln unzugänglich für Wildsch weine (Maissilos) ! 

 

 

Zukauf von Tieren nur aus gesunden Betrieben ! 

 

 

Verbringen von Schweinen innerhalb  des gefährdeten Bezirkes 

zur weiteren Nutzung (Mast, Zucht etc.), 

nur nach klinischer Untersuchung und mit Genehmigun g 

des Kreisveterinäramtes !  

 

 

 


